
 

 

 

Das gilt ab 08. November 

• Überall dort, wo derzeit 3G für Kunden/Gäste gilt, gilt dann 2G 

Freizeitbetriebe, Hotellerie, Gastronomie aber auch Nachgastro, Après-Ski, etc. 

• Ausnahmen im Beherbergungsbereich (für 1-6 reicht 3G): 

1. Personen, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Bestimmung bereits in 

Beherbergung befinden, für die im Vorfeld mit dem Unterkunftgeber vereinbarte Dauer der 

Beherbergung 

2. zum Zweck der Betreuung von und Hilfeleistung für unterstützungsbedürftige 

Personen 

3. aus unaufschiebbaren beruflichen Gründen 

4. zur Stillung eines dringenden Wohnbedürfnisses. 

5. Kurgäste in einer Kuranstalt 

6. Patient:innen in einer Einrichtung zur Rehabilitation, die als Beherbergungsbetrieb mit 

angeschlossenem Ambulatorium gemäß § 2 Abs. 1 Z 5 KAKuG organisiert ist 

7. Schüler:innen zum Zweck des Schulbesuchs und Student:innen zu Studienzwecken 

(Internate, Lehrlingswohnheime und Studentenheime; kein Nachweis erforderlich). 

• Ein Corona-Testpass der Schulen (Ninja-Pass) gilt für Personen, die der allgemeinen 

Schulpflicht unterliegen (9. Schulstufe), in der Woche, in der die Testintervalle eingehalten 

werden, auch am Freitag, Samstag und Sonntag dieser Woche als 2G-Nachweis. Ansonsten 

brauchen Kinder ab dem 12. Lebensjahr einen 2G-Nachweis. 

• 2G bei Veranstaltungen ab 25 Personen (egal ob zugewiesene Sitzplätze oder nicht) - 

Achtung: Im Hotel gilt grundsätzlich 2G! 

• Bis 06. Dezember ist 1 kürzlich erfolgter Stich in Kombination mit einem gültigen 

PCR-Test einem 2G-Nachweis gleichzusetzen. 

• Antikörper-Tests sind kein gültiger Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr 

• FFP2-Masken-Pflicht in Handel, Museen und Bibliotheken 

 


